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§ 64g Wr. KAG Zusätzliche
Bestimmungen für alle

Krankenanstalten
 Wr. KAG - Wiener Krankenanstaltengesetz 1987

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 22.02.2023

Im Falle der Einweisung von Personen durch einen Sozialversicherungsträger zur Befundung oder Begutachtung im

Zusammenhang mit einem Verfahren über Leistungssachen sind die zu entrichtenden P egegebühren von den

Trägern der Sozialversicherung an die Rechtsträger der Krankenanstalten in voller Höhe zu entrichten. Diese

P egegebühren sind sechs Wochen ab Rechnungslegung zur Zahlung fällig und im Falle des Zahlungsverzuges sind

Verzugszinsen in der Höhe von 5% pro Jahr zu entrichten.
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